
 

 

4SC AG 

Planegg 

Wertpapier-Kennnummer A3E5C4 

ISIN DE000A3E5C40 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: VSC022024aHV 

 

 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung  

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

 

wir laden Sie ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der 4SC AG 

am Mittwoch, den 07. Februar 2024, um 12:00 Uhr, 

im Konferenzraum „Ellipse“ des Innovations- und Gründerzentrums Biotechnologie (IZB) 

Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg-Martinsried. 

 

Tagesordnung 

 

TOP 1: Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß  

§ 92 Abs. 1  AktG  

Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der 

Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist keine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da er sich entsprechend der gesetzlichen 

Regelungen auf die Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß  

§ 92 Abs. 1 AktG beschränkt. 

 

  



2 

Weitere Angaben und Hinweise 

I. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich bei der Gesellschaft fristgerecht vor der Hauptversammlung in Textform in deutscher 

oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der 

nachfolgend genannten Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens zum Ablauf des 

31. Januar 2024 (24:00 Uhr MEZ) zugegangen sein:  

4SC AG  

c/o Better Orange IR & HV AG  

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-33 

E-Mail: anmeldung@better-orange.de  

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts ist 

außerdem nach § 15 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft durch einen in Textform erstellten Nachweis 

des Anteilsbesitzes nachzuweisen. Ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist 

ausreichend. Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 16. Januar 2024 (24:00 Uhr MEZ) 

zu beziehen (Record Date) und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 31. Januar 2024 

(24:00 Uhr MEZ) unter der vorstehend genannten Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 

zugehen.  

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des 

Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 

rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für 

die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 

tragen. 

Die zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich organisatorische 

Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts.  

Bedeutung des Nachweisstichtags  

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung 

des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen 

Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach 

dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und 

den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. 

Personen, die am Record Date noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär der Gesellschaft 

werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien an der Hauptversammlung nur teilnahme- und 

stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristgerecht eine Anmeldung nebst 

Aktienbesitznachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt 

oder zur Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die 

Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 

mailto:anmeldung@better-orange.de
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II. Stimmrechtsvertretung und Verfahren für die Stimmabgabe 

Außer der Anzeige, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist, sieht die 

hiermit veröffentliche Tagesordnung keine weiteren Tagesordnungspunkte und keine Beschlussfassung 

der Hauptversammlung vor. Dennoch kann es zu Beschlussfassungen, z.B. über etwaige Ergänzungen 

der Tagesordnung sowie über Anträge während der Hauptversammlung kommen. Für diese gelten die 

nachstehenden Bestimmungen:  

Bevollmächtigung 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und/oder ihr Stimmrecht 

nicht persönlich ausüben möchten, haben die Möglichkeit, einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), 

eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl mit der 

Ausübung ihrer Stimmrechte zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung 

des Aktionärs zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes des 

Aktionärs, jeweils wie vorstehend im Abschnitt I. beschrieben, erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft oder unmittelbar gegenüber dem 

Bevollmächtigten erfolgen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG und § 15 Abs. 6 der Satzung der Textform 

(§ 126b BGB), wenn weder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) noch eine Aktionärsvereinigung, ein 

Stimmrechtsberater oder eine andere diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder 

Institution bevollmächtigt werden. 

Der Nachweis über die Erteilung einer Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft am Tag der 

Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Zudem kann 

der Nachweis über die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft auch durch die 

Übermittlung der Bevollmächtigung in Textform an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-

Adresse erbracht werden: 

4SC AG  

c/o Better Orange IR & HV AG  

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 

E-Mail: 4sc@better-orange.de  

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht 

das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 

Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 

durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 

der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten 

Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der 

Gesellschaft erklärt werden.  

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder 

sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gilt das Erfordernis der 

Textform nicht. Allerdings sind in diesen Fällen die Regelungen in § 135 AktG sowie möglicherweise 

weitere Besonderheiten zu beachten, die von den jeweils Bevollmächtigten vorgegeben werden und bei 

diesen zu erfragen sind. 

  

mailto:4sc@better-orange.de
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Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

Aktionären wird auch für diese außerordentliche Hauptversammlung als Service angeboten, von der 

Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung 

mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Auch für Aktionäre, die den von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, sind die fristgemäße 

Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend im Abschnitt I. 

beschrieben, erforderlich.  

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis zum Ablauf des 

06. Februar 2024 (24:00 Uhr MEZ) per Post, Telefax oder E-Mail an vorstehend in diesem Abschnitt III. 

genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erteilt, geändert oder widerrufen werden.  

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung und steht auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung zum Download zur 

Verfügung.  

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 

in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie sind auch bei erteilter 

Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen 

Beschlussvorschlägen vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten 

zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zur Stellung von Fragen 

oder Anträgen entgegen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 

erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der 

weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

III. Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

500.000,00 € am Grundkapital erreichen (letzteres entspricht 500.000 Stückaktien), können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen 

müssen schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden und der Gesellschaft spätestens 

bis zum Ablauf des 07. Januar 2024 (24:00 Uhr MEZ) zugegangen sein. 

Ergänzungsverlangen können an die nachfolgend genannte Anschrift gerichtet werden: 

4SC AG 

Vorstand 

Fraunhoferstraße 22  

82152 Planegg-Martinsried 

Deutschland 

Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 

90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen Anzahl an Aktien sind 

und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten; auf die 

Fristberechnung finden § 70 AktG und § 121 Abs. 7 AktG Anwendung.  
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Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 

bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 

außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung 

bekannt und zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) gegen einen Vorschlag von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge an die 

Gesellschaft übersenden.  

Gegenanträge sowie Wahlvorschläge, die bis spätestens 23. Januar 2024 (24:00 Uhr MEZ) bei der 

Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 

eingegangen sind, werden, soweit die übrigen Voraussetzungen für eine Veröffentlichungspflicht nach 

§§ 126, 127 AktG erfüllt sind, unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des 

Aktionärs und einer etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.4sc.de/investoren/hauptversammlung zugänglich gemacht:  

4SC AG 

Vorstand 

Fraunhoferstraße 22 

82152 Planegg-Martinsried 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 / 700 763-29  

E-Mail: aohv.2024@4sc.com  

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden 

ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  

Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden von 

der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht. Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich gemacht 

werden, wenn der Vorschlag nicht die aktienrechtlich erforderlichen Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 

und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält. Die Gesellschaft kann von der Zugänglichmachung eines 

Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung bzw. eines Wahlvorschlags zudem absehen, wenn 

einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind in den 

„Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG“ 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung dargestellt.  

Eine Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag in der Hauptversammlung setzt 

voraus, dass dieser während der Hauptversammlung mündlich gestellt wird. Das Recht, während der 

Hauptversammlung mündliche Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu 

stellen, besteht im Übrigen unabhängig von einer vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft.  

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu 

verbundenen Unternehmen zu erteilen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 

grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.  

Gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und 

Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Der Versammlungsleiter ist insbesondere 

berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Ablaufs einen zeitlich angemessenen 

Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsablauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für 

einzelne Redner zu setzen. Zudem kann der Vorstand in bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten 

Fällen die Auskunft verweigern. Diese Fälle sind in den „Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
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gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG“ auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.4sc.de/investoren/hauptversammlung dargestellt.  

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Im Zeitpunkt der Einberufung zu dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft 

eingeteilt in 10.114.009 Stückaktien, von denen jede eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der 

Stimmrechte beläuft sich somit auf 10.114.009. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung keine eigenen Aktien.  

V. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Die Informationen nach § 124a AktG sowie weitere Informationen einschließlich der weitergehenden 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

sind ab Einberufung und auch während der Dauer der Hauptversammlung auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Etwaige 

Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse 

bekannt gegeben.  

VI.  Weitere Informationen zur Abstimmung 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht persönlich in der 

Hauptversammlung, durch Bevollmächtigung eines Dritten oder durch Bevollmächtigung der von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, jeweils wie vorstehend unter Abschnitt II. näher 

beschrieben, auszuüben. Zum dem einzigen Tagesordnungspunkt gemäß dieser Einberufung ist aus 

den oben genannten Gründen keine Abstimmung vorgesehen. 

VII. Hinweise zum Datenschutz  

Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung der 4SC AG werden 

personenbezogene Daten der Aktionäre und/oder der von diesen bevollmächtigten Vertretern 

verarbeitet. Einzelheiten dazu können unserer Datenschutzinformation entnommen werden, die ab 

Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.4sc.de/investoren/hauptversammlung 

abrufbar ist. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die 

Datenschutzinformationen zu informieren. 

 

Planegg-Martinsried, im Dezember 2023 

4SC AG  

Der Vorstand 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses VSC022024aHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A3E5C40 

2. Name des Emittenten  4SC AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  07.02.2024 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20240207] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 12:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

11:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Außerordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

XMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Konferenzraum „Ellipse“ des Innovations- und Gründerzentrums 

Biotechnologie (IZB), Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg-

Martinsried, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  16.01.2024, 24:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20240116] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  www.4sc.de/investoren/hauptversammlung 

 


